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Disclaimer 

Diese Checkliste soll als Hilfestellung bei der korrekten Einteilung in das maßgebliche 

Kontingent beim Aufnahmeverfahren Masterstudium Psychotherapie dienen, sie ist nicht 

vollständig und auch nicht rechtsbindend!  

Im Zuge der Internet-Anmeldung zum Aufnahmeverfahren Masterstudium Psychotherapie muss das 

für die Vergabe der Studienplätze erforderliche Kontingent angegeben werden. 

Dabei unterscheidet man: 

• Österreich-Kontingent 

• EU-Kontingent 

• 5%/Nicht-EU-Kontingent 

Welches Kontingent auf Sie zutrifft, können Sie mithilfe dieser Checkliste ermitteln. Sollten Sie einen 

der unten genannten Punkte mit „Ja“ beantworten können, trifft eine Zuteilung in das entsprechende 

Kontingent wahrscheinlich auf Sie zu. Studienplatzangebote werden unter Berücksichtigung Ihrer 

Eigenangaben innerhalb des Kontingents ausgesprochen. Beachten Sie, dass jegliche Fragen, die 

Sie mit „Ja“ beantworten, auch durch einen entsprechenden Nachweis bei der Zulassung belegt 

werden müssen! 

Die Überprüfung der Kontingenteinteilung erfolgt im Rahmen der Zulassung. Sollte zu diesem 

Zeitpunkt eine andere als die von den Studienwerber:innen angegebene Zuordnung rechtlich geboten 

sein, wird die Rangliste für die Vergabe des Studienplatzangebotes entsprechend modifiziert. Bitte 

beachten Sie, dass diesfalls, bei Falschangaben oder fehlender Nachweise zum Zeitpunkt der 

Zulassung ein Verlust des Studienplatzangebotes erfolgen kann. 
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1. Österreich-Kontingent 

Das sogenannte „Österreich-Kontingent“ steht allen Inhaberinnen und Inhabern in Österreich 

ausgestellter Reifezeugnisse, Angehörigen von Personengruppen im Sinn der 

Personengruppenverordnung, sowie Absolventinnen und Absolventen einer fachlich 

einschlägigen Studienberechtigungsprüfung nach § 64a, sofern diese entweder selbst 

wenigstens fünf zusammenhängende Jahre unmittelbar vor der Ablegung der 

Studienberechtigungsprüfung ihren Hauptwohnsitz in Österreich hatten oder mindestens eine 

gesetzliche Unterhaltspflichtige oder einen gesetzlichen Unterhaltspflichtigen haben, bei der 

bzw. dem dies der Fall ist, zur Verfügung. 

 

Fragen: 

1.1. Ist ein in Österreich ausgestelltes (AHS, BHS, Berufsreifeprüfung oder Externistenprüfung), 

ein gleichgestelltes Reifezeugnis (aus Südtirol, Liechtenstein, Luxemburg) oder 

Europäisches Abiturzeugnis vorhanden? 

   Ja:  Österreich-Kontingent 

   Nein: weiter zu Frage 1.2. 

 

1.2. Ist ein sonstiges Reifezeugnis (IB Diploma, ausländische Reifezeugnisse/Maturazeugnisse1) 

vorhanden? 

   Ja: weiter zu Frage 1.4. 

   Nein: weiter zu Frage 1.3. 

 

1.3. Haben Sie eine fachlich einschlägige Studienberechtigungsprüfung nach § 64a UG 2002 

(Naturwissenschaftliche Studien) positiv absolviert (Studienberechtigungszeugnis) und 

hatten entweder selbst wenigstens fünf zusammenhängende Jahre unmittelbar vor 

Ablegung der Studienberechtigungsprüfung Ihren Hauptwohnsitz in Österreich oder 

haben mindestens eine:n gesetzliche:n Unterhaltspflichtige:n, bei der/dem dies der Fall ist? 

  Ja: Österreich-Kontingent 

  Nein: weiter zu Checkpunkt 2. 

 

1.4. Ist einer der Punkte nach der Personengruppenverordnung erfüllt? 

  Ja: Österreich-Kontingent 

  Nein: weiter zu Checkpunkt 2. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010594
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010594
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2. EU-Kontingent 

Das sogenannte „EU-Kontingent“ steht allen EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern und ihnen im 

Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellten Personen (EWR-Staatsangehörige, 

Staatsangehörige der Schweiz, Drittstaatsangehörige mit „Daueraufenthalt EU“, türkische 

Staatsangehörige auf die das Assoziationsabkommen EWG-Türkei anwendbar ist). 

 

Fragen: 

2.1. Sind Sie EU-Bürgerin bzw. EU-Bürger oder sind Sie EU-Bürger:innen im Hinblick auf den 

Studienzugang gleichgestellt (das sind EWR-Staatsangehörige, Staatsangehörige der 

Schweiz, Drittstaatsangehörige mit „Daueraufenthalt EU“, türkische Staatsangehörige, auf 

die das Assoziationsabkommen EWG-Türkei anwendbar ist)?“ 

  Ja: weiter zu Frage 2.2. 

  Nein: weiter zu Checkpunkt 3. 

 

2.2. Haben Sie ein fachlich in Frage kommendes Bachelorstudium bzw. Diplomstudium oder ein 

anderes fachlich in Frage kommendes Studium mindestens auf Bachelor-Niveau an einer in- 

oder ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung abgeschlossen (§ 64 

Abs. 3 UG)? 

  Ja: EU-Kontingent 

  Nein: Zulassung nicht möglich, da gemäß § 64 Abs. 3 UG die allgemein Universitätsreife                   

in der Form eines bachelorwertigen Vorstudiums (siehe Frage 2.2.) für den 

Zugang zum Masterstudium Psychotherapie zwingend erforderlich ist.“ 
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3. 5%/Nicht-EU-Kontingent 

Das sogenannte „5%/Nicht-EU-Kontingent“ steht sämtlichen Studienwerbenden, die nicht unter 

Prüfschritt 1 oder 2 fallen (sog. „Drittstaatsangehörige“) zu. 

 

Fragen: 

3.1. Gehören Sie einer der oben unter Punkt 3 genannten Personengruppen an? 

  Ja: weiter zu Frage 3.2. 

  Nein: Zulassung nicht möglich, da keiner der drei Checkpunkte erfüllt ist. 

 

3.2. Besitzen Sie eine Allgemeine Universitätsreife im Sinne von § 64 Abs 1 oder 2 UG 2002? 

  Ja: 5%/Nicht-EU-Kontingent 

  Nein: Zulassung nicht möglich, da die Allgemeine Universitätsreife für eine Zulassung 

   zwingend erforderlich ist. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128&Artikel=&Paragraf=64&Anlage=&Uebergangsrecht=

